
Rückfragen:  Bürgerservice der Landeshauptstadt: Tel. 537 2756;  Stadtmarketing: Tel. 591 599 

 
 

I N F O R M A T I O N E N  R U N D  U M S  P A R K E N  
 
Kurzparkzonen 
In den entsprechend gekennzeichneten Kurzparkzonen innerhalb und außerhalb der Ringe 
ist das Parken gebührenpflichtig.  

Beachten Sie ganz besonders die jeweilige Beschilderung. 
 

• Maximale Parkzeit: 3 Stunden 
 

• Gebührenpflichtige Zeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr,  
                                                    Samstag 8 bis 12 Uhr 
 

• Gebührenfreie Zeiten: Montag bis Freitag, 18.00 bis 8 Uhr,  
                                            Samstag ab 12 Uhr,  
                                            Sonn- und Feiertags ganztägig  
 
Innerhalb der Ringe 
Parkgebühren: 0,60 Euro für jede 1/2 Stunde 
Parkscheine sind in den Innenstadt-Trafiken und bei Automaten innerhalb der Ringe zu 
erwerben. 
 

Außerhalb der Ringe 
Parkgebühren: 0,30 Euro für jede 1/2 Stunde. 
Parkscheine sind bei Automaten außerhalb der Ringe zu erwerben. Es gelten auch hier die 
entwertbaren Parkscheine aus den Innenstadt-Trafiken.  
Diese haben außerhalb der Ringe doppelte Geltungsdauer (0,60 Euro = 1 Stunde). 
 

„10+10“ Minuten Gratis-Parken 
In den kostenpflichtigen Zonen innerhalb und außerhalb der Ringe kann jeder sein mehr-
spuriges Kraftfahrzeug 20 Minuten gratis abstellen.  
Die Ankunftszeit ist deutlich sichtbar hinter der Windschutzscheibe zu dokumentieren. 
 
Als Service der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee werden „10+10“ Parkscheine 
gedruckt, die zur Dokumentation der Ankunftszeit verwendet werden können.  
Es gilt auch die Verwendung eines Zettels, auf dem die genaue Ankunftszeit 
dokumentiert ist oder eine Parkuhr mit Minutenanzeige. 
 
Die „10+10“ Parkscheine sind kostenlos in den Trafiken innerhalb der Ringe, in den 
Innenstadtgeschäften und im Rathaus im Bürgerservice erhältlich. 
 
Die „10+10“ Minuten Gratis-Parkscheine sind für einen Parkvorgang zur Erledigung kurzer 
Wege gedacht. Die Verlängerung des Parkvorgangs mit einem weiteren „10+10“ Parkschein 
ist rechtlich nicht erlaubt. 
 
Für Parkvorgänge, die länger als 20 Minuten dauern, wird ab der 21. Minute ein 
gültiger, bezahlter Parkschein benötigt. 
 
Händisch entwertbare Parkscheine 

Händisch entwertbare Parkscheine sind in Trafiken innerhalb der Ringe zu erwerben. 
Auf dem Schein ist immer das auf die Ankunftszeit folgende Viertel (00 / 15 / 30 / 45) 
anzukreuzen. 
 

Weitere Infos auf www.klagenfurt.at/parken 


